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 Veröffentlicht am 16.09.1953

Norm

ABGB §141 IC

Rechtssatz

Auch die Frage, ob der eheliche Vater zur Ermöglichung des Besuchsrechtes für seine Söhne einen

Fahrtkostenvorschuß (Fahrt und Verp7egung im Speisewagen) zu leisten hat, ist eine Frage der Bemessung des

gesetzlichen Unterhaltes.
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